
A3 Produkthaftpflichtrisiko
A3 regelt den Versicherungsschutz für d a s Produkthaftpflicht-
risiko. Soweit in den folgenden Bestimmungen keine abwei-
chenden Regelungen getroffen werden, gelten die Bestimmun-
gen gemals Al erganzend.
Dieser versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
der Versicheringsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr ge-
bracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen a u s g e -
führ t hat.

A 3 - 1

A3-2

A3-3

A3-4

A3-4.1

A3-4.2

Gegenstand der Versicherung, versichertes Risiko
Versichert ist im Umfang von A1 die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für Personen-, Sach-
und sich daraus ergebende Vermögensschäden soweit
diese durch vom Versicherungsnehmer

- hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
- e r b r a c h t e Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden.

Umwelthaftpflicht-Produktrisiko
Versichert ist die gesetzliche Haftptlicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwir-
kung, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbei-
ten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leis-
tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen.
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung
oder w a r t u n g von

.

Anlagen, die bestimmt sind, gewasserschädliche
Stoffe herzustellen, z u verarbeiten, zu lagern, abzu-
lagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen),
Anlagen gemals Anhang 1 oder 2 zum Umwelthat-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);
Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen;
Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anla-
gen bestimmt sind.

vereinbarte Eigenschaften
Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aufgrund einer vertraglichen Haftung serweiterung aus-
schliellich insoweit, als der Versicherungsnehmer für
auf Sachmängeln beruhende Schadensersatzansprü-
che Dritter im gesetzlichen Umfang aufgrund einer Ver-
einbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigen-
schaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen
dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass
diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.
A U S S c h l u s s e

Durch bewusstes Abweichen herbeigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden durch bewusstes Abwei-
chen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften
sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen
des Auftraggebers herbelgetührt haben.
A1-2.3 findet Keine Anwendung.
Rechtsmangel
Ausgeschlossen sind Ansprüche, die daraus hergeleitet
werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem
Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schäden a u s der Ver-
letzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten, Ur-
heberrechten, Persönlichkeitsrechten, Namensrechten,
Verstoßen in Wettbewerb und Werbung).
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A4

A 4 - 1

A4-4

Ansprüche aus Benachteiligungen

Versichertes Risiko, Versicherungsschutz
Versichert ist im Umfang von A1 - abweichend von A1-
7.10 - und den nachfolgenden Bestimmungen (A4) die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers we-
g e n

Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden;
Vermögensschaden, die weder durch Personen-
noch durch Sachschäden entstanden sind,

aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbe-
handlung oder sonstigen Diskriminierungen insbeson-
dere aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG).

Versicherungsfall

Versicherungsfall i s t - abweichend von A1-3.1 - die
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A4-4.2. USA, Kanada, Common-Law
Ausgeschlossen sind Ansprüche,

- die in den USA, Kanada oder einem Land geltend
gemacht werden, i n dem Common Law gilt;
wegen Verletzung oder Nichtbeachtung eines Rech-
tes in den USA, Kanada oder einem anderen Land,
in dem Common Law gilt;

• in Zusammenhang mit einer vorgenommenen Tätig-
keit in den USA, Kanada, oder einem Land, in dem
Common-Law gilt, sofern die Ansprüche vor Gerich-
ten aufserhalb Deutschlands geltend gemacht wer-
den. Dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von
Urteilen, die aufserhalb Deutschlands gefallt wur-
den.

A4-4.3 KolleKtive Anspruchserhebungen

Ausgeschlossen sind Anspruche,
- die kollektiv erhoben werden, z. B. von Streitgenos-

senschaften, Verbanden, Gewerkschaften oder Be-
triebsraten;
im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von
rechtlichen In t e re s sen a u s d e m KolleKtiven Arbelfs-
oder Dienstrecht. Ausgeschlossen sind auch An-
sprüche im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaß-
nahmen, z. B. Aussperrung, Streik.
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4 4 - 4

A4-4.1

Versicherung. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haft-
Verscherien ein Anspruch in Textorn erhoben wid
oder ein Dritter einem Versicherten in Textform mitteilt,
einen Anspruch g e g e n einen Versicherten zu haben.

Der Anspruchserhebung in Textform steht die Einleitung
eines gerichtlichen oder behördlichen Verfahrens gleich.

Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteili-
gungen
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf solche
Benachteiligungen, die vor Vertragsbeginn begangen
wurden (Ruckwartsversicherung).

Dies gilt jedoch nicht, wenn d e m Versicherten die Be-
nachteiligung vor Beginn des Vertrages bekannt war
o d e r h a t t e b e k a n n t s e i n m u s s e n .

Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung
Soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird,
umfasst der Versicherungsschutz auch solche An-
spruchserhebungen, die auf Benachteiligungen beru-
hen, die bis zur Beendigung des Versicherungsvertra-
ges begangen und innerhalb eines Zeitraums von 3 Jah-
ren nach Beendigung des Versicherungsvertrages erho-
ben und dem Versicherer gemeldet worden sind.
Dies gilt nicht, wenn

der Versicherungsvertrag wegen Kündigung durch
Zahlungsverzug beendet worden Ist;
nach Beendigung dieses Versicherungsvertrages
anderweitig Versicherungsschutz für Ansprüche aus
Benachteiligungen besteht.

Der Versicherungsschutz gilt im Umfang des bei Been-
digung des Versicherungsvertrages geltenden Versi-
cherungsvertrages, u n d zwar in Höhe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet und
maximal bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungs-
s u m m e j e Versicherungsfall.

Besondere Ausschlüsse f ü r Ansprüche aus Be-
nachteiligungen
Durch bewusstes Abweichen herbeigeführte Schäden
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller
Personen, die den Schaden durch bewusstes Abwel-
chen von Gesetzen, Vorschriften, Beschlüssen, Voll-
machten, Weisungen oder sonstige bewusste Pflichtver-
letzungen herbeigeführt haben.
A1-2.3 findet k e i n e Anwendung.

H
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2.2

2.3

2.4

wi

3.1

3.2

Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch dart vo r seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 3.3
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an
den geschädigten Dritten ist zulässig.

Ve r a n d e r u n g e n d e s v e r s i c h e r t e n R i s i k o s u n d Auswi r-
kung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)
Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Anderungen des versicherten Risi-
kos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind.
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf
der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind inner-
halb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu ma-
chen und auf Wu n s c h d e s Ve r s i c h e r e r s nachzuweisen.
Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunter-
schiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der 3.4

Angaben kein Verschulden trifft.
Aufgrund d e r Anderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab

3.5dem Zeitpunkt d e r Veränderung berichtigt (Beitragsregu-
lierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab
dem Zeitpunkt d e s Eingangs der Mitteilung beim Versiche-
rer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf
dadurch nicht unterschri t ten werden. Alle en t sprechend
B-3.1 n a c h d e m Ve r s i c h e r u n g s a b s c h l u s s e inget re tenen
Erhöhungen und Ermäßigungen d e s Mindestbeitrags wer-
den berücksichtigt.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit-
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe
des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten
Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom
Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur
zurückerstattet, wenn d ie Angaben innerhalb von zwei Mo-

A

naten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages
erfolgten.
Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für meh-
r e r e J a h r e .

Beitragsangleichung und Kündigungsrecht n a c h Bei-
tragsangleichung
Die Vers i che rungsbe i t r äge u n t e r l i e g e n der Beitragsanglel-
chung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsan-
gleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsanglei-
chung.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-
kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen
Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durch-
schnitt der Schadenszahlungen aller zum Betrieb der All-
gemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versi-
cherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder
vermindert hat. Den ermittelten Prozentsa tz rundet er auf
die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.
Als Schadenszahlungen gelten dabei auch die speziell
durch d e n einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben
für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs-
leistungen.

Durchschnitt der S c h a d e n s z a h l u n g e n e i n e s Kalenderjah-
r e s ist die S u m m e der in d iesem J a h r ge l e i s t e t en scha-
denszahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen
Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.
Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbei-
trag um den sich aus B-3.2 ergebenden Prozentsatz zu
verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folge-
Jahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenszahlungen des
Versicherers in jedem der letzten tünt Kalenderjahre um
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach B-3.2 ermittelt
hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt
seiner Schadenszahlungen nach se inen unternehmensel-
genen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Er-
höhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach
dem vorstehenden Absatz ergeben würde.
Liegt die Veränderung nach B-3.2 oder B-3.3 unter 5 Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Verände-
rung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichti-
g e n .

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung
gemäß B-3.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wir-
kung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mit-
tellung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mittei-
lung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen
Monat vor d e m Wirksamwerden der Bei t ragserhöhung zu-
gehen.
Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private
Haftpflichtrisiken)
Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Ein-
tritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versiche-
rungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden
Mindestanforderungen entspricht:

Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei
Schiedsrichtern. Der Vors i t zende m u s s Jurist sein
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Ha-
ben die Par te ien ihren Firmensitz in versch iedenen
Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehö-
ren.

Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem
Recht und nicht lediglich nach billigem E r m e s s e n
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern
dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
möglicht wurde). Das anzuwendende materielle
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsver-
einbarung festgelegt sein.

Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und
begründet. In seiner Begründung sind die die Ent-
scheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versiche-
rer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüg-
lich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am
Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung
d e s Ver s i che re r s a n Ver fahren d e s ordentl ichen Rechts-
weges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom
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Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters
ist d e m Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzu-
r a u m e n .

Tell C

-

1.1

Beginn d e s Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
Beginn des Versicherungsschutzes
wer Ver s i che rungsschu tz beginnt zu d e m im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeilpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags,

1.4 Beitragszahlung, versicherungsperiode
1.2.1 Beitragszahlung

Je n a c h Vereinbarung werden die Beitrage im Voraus g e -
zahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vier-
teljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbeitrag.

1.2.2 vers icherungsper iode
Die Versicherung speriode beträgt ein Jahr. Das gilt auch,
wenn die vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist.
Ist die vereinbarte Vertragsdauer kürzer als ein Jahr, so
entspricht die Versicherungsperiode der Vertragsdauer.

1.3 Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-
späteter Zahlung oder Nichtzahlung

1.3.1 Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
Dies gilt unabhängig von dem Bestehen e ines Widerruf-
rech t s .

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns
vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag
unverzüglich n a c h Vertragsschluss z u zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach
dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung veran-
l a s s t i s t .

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab,
ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Mo-
nat nach Zugang des Versicherungsscheins z u zahlen.

1.3.2 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig
nach C-1.3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die
Zahlung nicht veranlasst hat.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

1.3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig nach C-1.3.1 zahlt, so ist der
Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetre-
tenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Vo-
raussetzung ist, dass er d e n Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung
des Beitrages aufmerksam gemacht hat.
Die Leistung streiheit tritt nur ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

1.4

1.4.1
Folgebeitrag
Fälligkeit
Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zah-
lungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-
oder J a h r e s b e g i n n oder zu e inem a n d e r e n vereinbarten
Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit ver-
anlasst wird.

1.4.2 Verzug und Schadensersatz
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt
nur, wenn e r die verspätete Zahlung zu vertreten hat.
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz

des Ihm durch den verzug entstandenen Schadens zu
verlangen.

1.4.3 Mahnting
wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer den Versicherungsnehmer a u f d e s s e n Kosten
in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zahlung
auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung).
Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung betragen.
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
Vertrag die rückständigen Betrage e s Beitrages sowie der
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) hin-
w e i s t .

1.4.4 Leistungsfreiheit nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der i n der Mahnung gesetzten Zahlungs-
trist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der Zahlung
des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten i n Verzug, so
ist der Versicherer v o n der Verpflichtung z u r Leistung trel.

1.4.5 Kündigung nach Mahnung
ist der Versicherungsnehmer mit d e r Zahlung der geschul-
deten Beträge in Verzug, kann der Versicherer nach Ab-
lauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungstrist mit sotortiger
Wirkung kündigen.
wie Kundigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist
verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündigung
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versi-
cherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
w e i s e n .

1.4.6 Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, w e n n die Zahtung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird.
Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden wor-
den ist, wird sie unwirksam, wenn d i e Zahlung innerhalb
eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.
Die Leistungsfreiheit d e s Versicherers nach C-1.4.4 bleibt
bis zur Zahlung bestehen.

1.5
1.5.1

Las t sch r i f t ve r f ah ren

Pflichten d e s Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrages d a s Lastschriftverfahren
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.
Konnte d e r fallige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden,
ist die Zahlung auch d a n n noch rechtzeitig, wenn sie un-
verzüglich nach einer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief) abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.

1.5.2 Fehlgeschlagener Lastschriffeinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein
oder mehrere Beiträge, trotz wiedemoltem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen,
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den aus-
stehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu über-
mitteln.
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

1.6
1.6.1

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Allgemeiner Grundsatz
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages steht dem Ver-
sicherer nur derjenige Teil des Beitrages zu, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestan-
d e n hat.

1.6.2 Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse
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1.6.2.1 Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklä- 2.1.5
rung innerhalb von 14 Tagen, hat de r Versicherer nur den
auf die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallen-
den Teil d e r Beiträge z u erstatten. Voraussetzung ist, dass
der Versicherer in d e r Widerrufsbelehrung auf das Wider-
rufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs u n d den z u zah-
e n d e n Betrag h ingewiesen und der ve rs icherungsnenmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende
der Widerrufsfrist beginnt.

Z.2

2.2.1

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat
der Vers ichere r zusatzl ich d e n für d a s e r s t e Versiche-
rungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten. Dies gilt nicht,
w e n n d e r Ve r s i c h e r u n g s n e h m e r Leis tungen a u s d e m Ve r -
sicherungsvertrag in A n s p r u c h g e n o m m e n hat.

1.6.2.2. Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertragli-
chen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, so
steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklä-
rung zu.
Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem VersI-
cherer e ine angemessene Geschäftsgebühr zu.

1.6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des Ver-
sicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 2.2.2
dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der Anfech-
tungserklarung zu.

1.6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Versi-
cherer der Beitrag zu, den er hät te beanspruchen konnen,
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des In- 2.2.3
teresses Kenntnis erlangt hat.

1.6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Be-
ginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Inte-

2.3

2.3.1resse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unter-
nehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genom-
men ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Ve r s i c h e r u n g s n e h m e r ein nicht b e s t e h e n d e s inte-
resse in d e r Absicht versichert, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag
nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig- 2.3.2
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

N

2.1
Dauer u n d Ende des Vertrages/Kundigung
Dauer u n d Ende des Vertrages

2.1.1 Vertragsdauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen.

2.1.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
langert sich de r Vertrag um jeweils ein Jahr. Er verlängert
sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens
drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragslaulzeit
eine Kündigung zugegangen ISt.

2.1.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 2.3.3

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem J a h r endet
der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es ei-
ner Kündigung bedarf.

2.1.4 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 2.3.4

Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.
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Wegfall des versicherten Interesses

Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung vollstandig und dauerhaft weg, endet der Ver-
trag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu
d e m d e r Ver s i che re r vom Wegfall d e s I n t e r e s s e s Kenntnis
erlangt.
Kundigung nach Versicherungstall
Kündigungsrecht
Der Versicherungsvertrag Kann gekündigt werden, wenn

.

vom Vers ichere r e i n e S c h a d e n s e r s a t z z a h l u n g oder
eine Zahlung von Sanierungskosten von Umwelt-
schaden geleistet wurde,
der Ver s i che re r d e n Anspruch d e s Versicherungs-
nehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat,
oder

dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat
nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung der
Klage zugegangen sein.
Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kundigung
mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam
wird.

Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
Veräußerung und deren Rechtsfolgen
Ubergang der Versicherung
Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an
Stelle d e s Ve r s i c h e r u n g s n e h m e r s in die w ä h r e n d der
Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsver-
trag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, w e n n ein U n t e r n e h m e n aufgrund e ines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.
Kündigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis d e s Vers|-
cherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit
sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der laufenden
Versicherungsperiode i n Textform zu kündigen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, w e n n es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach d e m Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwer-
bers vom B e s t e h e n d e r Vers icherung innerhalb e i n e s Mo-
nats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
Beitrag
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag
als Gesamtschuldner, wenn der Ubergang auf den Erwer-
ber während einer laufenden Versicherungsperiode er-
folgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der
Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages.
Anzeigepflichten
Die Ve räuße rung ist d e m Versicherer vom Veräußerer
oder Erwerber unverzüglich in Textform (z. B. E-Mail, Te-
lefax oder Briet) anzuzeigen.
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Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigeptlicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn d e r Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
dem die Anzeige dem Versicherer hatte zugehen müssen.
Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass e r den mit
dem verauiserer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber
nicht geschlossen hätte.
Der Versicherer bleibt z u r Leistung verpflichtet, wenn ihm
die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versicherer
bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für seine Kündi-
gung abgelauten war und er nicht gekundigt hat.

ci

Anzeigepricht, Getahrerhohung, andere Obllegenhei-
t e n

3.1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder
seines vertreters bis zum Vertragsschluss

3.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahr-
erhebliche Ums tände

Der Versicherungsnehmer hat bis z u r Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle Ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach d e n e n d e r Versicherer in
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt hat und
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind,
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der Versicherer
dem Versicherungsnehmer nach seiner Vertragserklä-
rung, aber vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von
Satz 1 in Textform stellt.
Wird d e r Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von
Absatz 1 und C-3.1.2 sowohl d ie Kenntnis und die Arglist
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.
Der Versicherungsnehmer kann s ich darauf, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt
worden ist, nur berufen, wenn weder d e m Vertreter noch
dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt.

3.1.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
3.1.2.1 Rücktritt und Wegtall des Versicherungsschutzes

Verletzt d e r Versicherungsnehmer seine Anzeigeptlicht
nach C-3.1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die
Vergangenheit kein Versicherungsschutz.
Der Versicherer h a t jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrias-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versiche-
rer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-
schlossen hatte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für
den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-schutz,
wenn d e r Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglis-
tig verletzt hat.

3.1.2.2 Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach C-3.1.1 Absatz 1 leicht fahrlässig oder schuldlos,
kann d e r Versicherer den Vertrag kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände z u gleichen oder anderen Bedingungen geschlos-
sen hatte.

3.1.2.3 Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach
C-3.1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der

Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen ge-
schlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Ver-
langen d e s v e r s i c h e r e r s ruckwirkend ve r t r agsbes tand te l l .
Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten
Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der
lautenden versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht s ich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um
mehr a l s 1 0 P rozen t o d e r s c h l i e ß t d e r Vers icherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
so kann d e r Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

3.1.3 Frist und Form für die Ausübung der Rechte d e s Versiche-
reis
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsanderung muss der Versicherer innerhalb eines Mo-
nats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung ange-
ben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und
der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils
geltend gemachte Recht begründen.

3 . 1 . 4 Hinweispflicht d e s Vers ichere rs

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Folgen
der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat .

3.1.5 Aussch lu s s von Rechten d e s Vers i che re r s

Der Versicherer kann sich a u f seine Rechte zum Rücktritt,
zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen,
wenn er d e n nicht a n g e z e i g t e n Gefah rums tand o d e r die
Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

3.1.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-
ger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

3.1.7 Erlöschen der Rechte d e s Versicherers
Die Rechte d e s Versicherers zum Rücktritt, zur Kündigung
und z u r Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf
Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist ein-
getreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn der Ver-
sicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

3.2

3.2.1
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
Obliegenheiten vor Eintritt d e s Versicherungstalls

3.2.1.1 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist z u beseitigen. Dies gilt nicht, soweit
die Beseitigung unter Abwagung der beiderseitigen Inte-
ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha-
den geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend.

3.2.1.2 Rechtstolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder g r o b
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsta l ls g e g e n ü b e r d e m Ver s i che re r zu erfüllen hat,
so kann d e r Versicherer innerhalb e i n e s Monats, nachdem
er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag
fristlos kündigen.
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Ver-
s i che rungsnehmer nachweist , d a s s er die Obliegenheit
weder vorsatzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

3.2.2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des
Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:

3.2.2.1 Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versicherungs-


